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RS OGH 1938/8/13 3Ob502/38
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.08.1938

Norm

ABGB §1323 B

DevG §20 Abs3

Rechtssatz

Ein Geldbetrag, der auf Grund von Devisenbescheinigungen transferiert werden kann, ist dadurch eine bestimmte

Sache geworden und bei schuldhafter Verteilung des Transfer geht der Schadenersatzanspruch nicht auf

Wiederherstellung des früheren Zustandes, sondern auf Bezahlung des Geldbetrages, der den Schaden aus der

Vereitlung des Transfer darstellt.
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